
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Das Regierungsprogramm 2008 – 2013 sieht die  
verpflichtende Registrierung aller Gesundheitsberufe vor!

SPÖ und ÖVP haben die Registrierung aller Gesundheitsberufe in ihr Regierungsprogramm vom 
24.11.2008 aufgenommen. Damit soll dieses Ziel der letzten Gesetzgebungsperiode von 2006 bis 
2008 nun verwirklicht werden. 

MTD-Austria, der Dachverband der MTD, bemüht sich wie bisher in enger Zusammenarbeit mit den 
MTD-Berufsverbänden, dass die Führung der Liste für MTD gesetzlich in die Hände der Berufsvertre-
tung gelegt wird. Dieses für uns wichtige Instrument muss wie bei den Ärzten oder Hebammen durch 
die berufliche Interessenvertretung erfolgen und darf nicht in die Hände einer anderen Organisation 
gelangen. Mit der derzeit freiwilligen – und kostenlosen – Registrierung einer möglichst großen 
Anzahl von Berufsangehörigen unterstützen Sie uns, unser Anliegen beim neuen Bundesminister für 
Gesundheit, Alois Stöger, im Rahmen unseres Antrittsbesuchs zu vertreten.

Wir ersuchen Sie um Ihre Mithilfe – schicken Sie dazu bitte, sofern Sie sich noch nicht 
registrieren haben lassen, so bald wie möglich das in Blockbuchstaben vollständig 
ausgefüllte Formular inkl. der Anlagen und ein Passfoto per Einschreiben an:

Physio Austria
Bundesverband der PhysiotherapeutInnen Österreichs
Z.Hd. Mag. Stefan Moritz, MSc 
Linke Wienzeile 8/28
A-1060 Wien

Diese Datenerfassung ist nicht an die Mitgliedschaft bei Physio Austria gebunden!  
(Die Registrierung betrifft ALLE Berufsangehörigen und nicht nur Mitglieder des Berufsverbandes.)

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 01 587 99 51 zur Verfügung.

Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung

Silvia Mériaux-Kratochvila M.Ed. PT
Präsidentin Physio Austria 

Erläuterungen 
Zum Ablauf
Bitte füllen Sie das umseitige Formular 
deutlich lesbar, in BLOCKBUCHSTABEN 
aus. Es war das Bemühen, die Inhalte auf 
EINE SEITE zu bringen, daher ist der Platz 
manchmal klein. Füllen Sie die Daten 
gewissenhaft aus, diese Daten könnten 
nach der Verabschiedung einer Novelle 
zum MTD-Gesetz in absehbarer Zeit amtlich 
bzw. offiziell werden.
	 WICHTIG: Dieses Formular dient der 
Registrierung und damit ist keine Mit-
gliedschaft im Berufsverband oder im 
Dachverband verbunden! Die Regist-
rierung wird von den Berufsverbänden 
organisiert und seitens des Dachverbandes 
der gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste durchgeführt. 
	 Derzeit besteht noch keine Verpflich-
tung zur Meldung, eine Verpflichtung wird 
vermutlich erst im Rahmen des nächsten 
Jahres erfolgen. In ganz Europa sind derzeit 
solche Registrierungen im Gange. Wir 
ersuchen Sie jedoch, bereits jetzt diese 

Daten zu übermitteln.  
Sie helfen dem Dachverband der gehobe-
nen medizinischen-technischen Dienste, die 
Ermächtigung zur offiziellen Listenführung 
zu erhalten.
	 Übermitteln Sie das ausgefüllte und un-
terzeichnete Formular samt den genannten 
und erforderlichen Unterlagen, wie Kopien 
der Ausbildungen, den Nostrifikations
bescheid, die Berufsanerkennung an ihren 
Berufsverband (erste Wahl) bzw. im Falle 
des Vorbehalts direkt an den Dachverband 
der medizinisch-technischen Dienste in 
Österreich (zweite Wahl). Die Adresse  
lautet: MTD-Austria, Grüngasse 9 / Top 20, 
1050 Wien
	 Unvollständige Informationen können 
erst nach Vollständigkeit erfasst werden.

Zum Inhalt
	 Berufsbezeichnung: Beachten Sie die ein-

heitliche Bezeichnung lt. § 10 MTD-Gesetz
	 Ausbildungsbezeichnung: Wortlaut bzw. 

Bezeichnung auf dem Ausbildungsdiplom
	 Fort- und Sonderausbildung (nur jene 

laut Bestätigung oder Zeugnis einer Fort- 

oder Sonderausbildung gemäß § 32 des 
MTD-Gesetzes, Genehmigung des Landes-
hauptmanns!)
	 Bestätigungen der Namensänderun-

gen dienen der Nachvollziehbarkeit von 
Änderungen; (z. B. geborene Doris Müller 
heiratet und schließt als Doris Maier die 
Ausbildung ab, nach Scheidung heiratet sie 
wieder und heißt aktuell Doris Kaufmann). 
Es muss nachgewiesen werden, dass Frau 
Kaufmann mit dem Diplom von Müller die 
Berufsberechtigung erlangt hat
	 Berufssitz ist der Ort der Berufsaus

übung für freiberuflich Tätige
	 Dienstort ist der Ort der Berufsausübung 

im Rahmen eines Dienstverhältnisses – die 
Bezeichnung des Dienstgebers ist ebenfalls 
anzugeben
	 Gemeinschaftliche Berufsausübung 

nur dann angeben, wenn dauerhaft die 
Berufsausübung in Kooperation mit einem 
anderen Beruf der medizinisch-technischen 
Dienste ausgeübt wird
	 Regelmäßige Nebentätigkeiten sind nur 

relevant, wenn sie berufsbezogen sind (z.B. 
Lehrende an einer Akademie, Direktorin, u.s.w.)

	 Bitte schätzen Sie das Ausmaß der 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit in 
Stunden pro Woche, gegliedert nach Aus
übung im Dienstverhältnis und freiberuflich

Organisatorisches
Es müssen im Rahmen der Registrierung 
sämtliche Personen, die den Beruf ausüben 
aktuelle Daten übermitteln. Sollten sich bei 
wesentlichen Daten (Namen, Änderungen 
bei der Berufsausübung, Adressen) Ände-
rungen ergeben, so müssen Sie diese der 
Registrierungsstelle (ihrem Berufsverband 
oder dem MTD-Dachverband) mitteilen. 
Formulare für Änderungsmeldungen sind 
in Ausarbeitung. Bei Änderungen persön
licher Daten muss eine Änderungsmeldung 
vorgenommen werden – dies wird noch 
präzisiert, Formulare dazu sind in Aus
arbeitung.
	 Mit der Registrierung ist auch das 
Einverständnis zur automationsunter-
stützten Verarbeitung der persönlichen 
Daten verbunden. Diese werden nur dem 
Berufsverband bzw. dem Dachverband  
zur Verfügung gestellt.
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